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Allgemeine Stromlieferbedingungen 
der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH für Verträge mit Dynamischen Tarifen mit Verbrauchern SWBN.NaturStrom flex 
(Stand 01.12.2025) 

 
1 Anwendungsbereich 
1.1 Der Stromliefervertrag zwischen Ihnen als Abnehmer 

(nachfolgend „Kunde“) und der Stadtwerke Bad Nau-
heim GmbH (nachfolgend „Lieferant“) über die Liefe-
rung von Strom an der vertraglich vereinbarten Ver-
brauchsstelle wird auf der Grundlage dieser Allgemei-
nen Stromlieferbedingungen geschlossen.  

1.2 Das Angebot zur Strombelieferung mit den von diesen 
Allgemeinen Stromlieferbedingungen umfassten Tari-
fen richtet sich ausschließlich an Verbraucher i.S.d. § 
13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs („BGB“), deren 
Stromlieferung durch ein intelligentes Messsystem 
(„iMSys“ oder „smart meter“) gemessen wird (siehe 
auch Ziff. 6.4). 

2 Vertragsschluss 
2.1 Der Stromliefervertrag kommt zu Stande, sobald der 

Lieferant den in Textform erteilten Auftrag des Kunden 
(Angebot i.S.v. § 145 BGB) durch eine Auftragsbestä-
tigung in Textform annimmt und den Beginn der Be-
lieferung mitteilt.  Der Lieferant behält sich das Recht 
vor, die Annahme des Auftrags zu verweigern. 

2.2 Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach 
Vertragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigs-
ten Vertragsbedingungen in Textform. 

3 Belieferung mit Strom 
3.1 Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, 

seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie aus 
den Stromlieferungen des Lieferanten an seiner Ent-
nahmestelle zu decken. Ausgenommen ist die Be-
darfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und 
aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanla-
gen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektri-
zitätsbedarfs bei Aussetzen der Stromlieferungen die-
nen (Notstromaggregate).  

3.2 Sofern sich aus Ziffer 4.3 nichts anderes ergibt, ist 
Lieferbeginn der mit dem Kunden vereinbarte Termin. 

3.3 Der Kunde wird den Strom ausschließlich zur eigenen 
Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist 
unzulässig.  

4 Lieferantenwechsel 
4.1 Der Lieferant wird einen Lieferantenwechsel zügig und 

unentgeltlich unter Beachtung der energierechtlichen 
Vorgaben durchführen. 

4.2 In Sonderfällen kann der Wechsel vom bisherigen 
Stromlieferanten des Kunden aus Gründen scheitern, 
die außerhalb des Einflusses des Lieferanten liegen. 
Der Lieferant wird den Kunden unverzüglich informie-
ren, sobald solche Gründe vorliegen. Scheitert der Lie-
ferantenwechsel, so entsteht keine Lieferverpflichtung 
des Lieferanten. 

4.3 Bei Lieferantenwechsel ist der Lieferbeginn der von 
dem Kunden gewünschte Termin, es sei denn, die 
Kündigung beim bisherigen Stromlieferanten ist zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam oder der Netz-
betreiber hat die Netznutzung noch nicht bestätigt. In 
diesem Fall verschiebt sich der Lieferbeginn auf den 
nächstmöglichen Termin. Der Lieferant wird den Kun-
den hierüber informieren. 

5 Mitteilungspflicht des Kunden 
Der Kunde hat den Lieferanten unverzüglich darüber zu in-
formieren, wenn sich Angaben, die er im Auftragsformular 
gemacht hat, ändern. Hierzu gehören insbesondere auch 
Änderung des Namens, der Anschrift und der Bankverbin-
dung. Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Stromgeräte sind dem 

Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Be-
messungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den In-
halt der Mitteilung kann der Lieferant in ergänzenden Be-
dingungen regeln. 

6 Laufzeit, Kündigung 

6.1   Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit, sofern nicht 
eine bestimmte Laufzeit vereinbart wurde, und kann 
jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat ge-
kündigt werden.  

6.2   Ist eine bestimmte Laufzeit vereinbart, kann der Ver-
trag erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 1 Monat gekündigt 
werden. Erfolgt keine rechtzeitige Kündigung, verlän-
gert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte 
Zeit und kann dann jederzeit mit einer Frist von 1 Mo-
nat gekündigt werden.  

6.3   Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Lieferant ist 
insbesondere in den Fällen der Ziffer 14.1 berechtigt, 
das Vertragsverhältnis zu kündigen, wenn die Voraus-
setzungen zur Unterbrechung der Stromversorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen nach Ziffer 14.2 ist der Lieferant zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; Ziffer 14.2, Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

6.4   Der Lieferant ist ferner berechtigt, den Stromlieferver-
trag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündi-
gen, wenn der Stromverbrauch des Kunden nicht 
mehr über ein intelligentes Messsystem gemessen 
wird. 

6.5   Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zu 
einer außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die 
Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Aus-
zugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt 
erklärt werden. Dies gilt nicht, wenn der Lieferant dem 
Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündi-
gung in Textform eine Fortsetzung des Liefervertrages 
an dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Ver-
tragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der 
neuen Entnahmestelle möglich ist. Zu diesem Zwecke 
hat der Kunde in seiner außerordentlichen Kündigung 
seine zukünftige Anschrift oder eine zur Bezeichnung 
seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete Iden-
tifikationsnummer mitzuteilen.  

6.6   Die Kündigung des Lieferanten gegenüber dem Kun-
den bedarf der Textform. Der Lieferant wird eine Kün-
digung des Kunden spätestens innerhalb 1 Woche 
nach Zugang unter Angabe des Vertragsendes in Text-
form bestätigen.  

6.7   Jede Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, ist für den Kunden 
unentgeltlich. 

7 Ermittlung des Stromverbrauchs und Ablesung, Be-
rechnungsfehler 

7.1 Voraussetzung dieses Tarifes ist es, dass die von dem 
Lieferanten gelieferte Strommenge wird durch intelli-
gente Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes (§ 2 Nr. 7 MsbG) festge-
stellt wird und der Kunde der Übermittlung der vier-
telstündlichen Zählerstandsgangdaten an den Liefe-
ranten für die Laufzeit dieses Vertrages zustimmt. Auf 
Wunsch des Kunden veranlasst der Lieferant eine 
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Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstel-
lenbetreiber. Überschreitet die Abweichung die ge-
setzlichen Grenzwerte (sog. Verkehrsfehlergrenzen) 
nicht, fallen die Kosten der Prüfung dem Kunden zur 
Last. Stellt der Kunde einen Antrag auf Prüfung un-
mittelbar beim Messstellenbetreiber, hat er den Liefe-
ranten unverzüglich über die Antragstellung zu be-
nachrichtigen.  

7.2    Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrech-
nung monatlich die viertelstündlichen Zählerstands-
gangdaten oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu 
verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Mess-
stellenbetreiber erhalten hat.  

7.3 Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermit-
teln kann, werden die Abrechnungen und die Abrech-
nungsinformationen auf der Grundlage einer Ver-
brauchsschätzung unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse erstellt. 

7.4   Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenem Beauftragten des 
Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück und zu 
seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermitt-
lung preislicher Bemessungsgrundlagen, zur Überprü-
fung oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erfor-
derlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an den Kunden oder durch Aushang am oder im jewei-
ligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche 
vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein 
Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugäng-
lich sind. 

7.5   Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-
gestellt, so ist die Überzahlung vom Lieferanten zu-
rückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nach-
zuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwand-
frei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht 
an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung mittels einer 
Verbrauchsschätzung unter angemessener Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verhältnisse. 

7.6   Ansprüche nach Ziffer 7.5 sind auf den der Feststel-
lung des Fehlers vorgehenden Ablesezeitraum be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei 
Jahre beschränkt. 

8 Preisbestandteile / Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpas-
sung nach billigem Ermessen 

8.1   Der zwischen dem Kunden und dem Lieferanten ver-
einbarte Dynamische Tarif, der sich aus einem Grund- 
und einem Verbrauchspreis zusammensetzt, sowie ei-
ner ggf. vereinbarten Option Höchstpreis mit zusätzli-
chem Aufschlag sowie eine etwa vereinbarte Preisga-
rantie ergeben sich aus dem Auftrag und der Vertrags-
bestätigung. Der Verbrauchspreis setzt sich aus einem 
Basis-Arbeitspreisanteil und einem dynamischen 
Spotmarktpreis zusammen. 

8.2   Der dynamische Spotmarktpreis entspricht den Spot-
marktpreisen der Stromhandelsbörse EPEX Spot, die 
sich stündlich ändern. Die genaue Bestimmung des 
dynamischen Spotmarktpreises und der Ort der Da-
tenbereitstellung ergeben sich aus dem Auftrag und 
der Vertragsbestätigung. Wird der im Auftrag ge-

nannte Index nicht mehr oder in einer nicht vergleich-
baren Art veröffentlicht, tritt an seine Stelle der dem 
wirtschaftlichen Grundgedanken der aufgeführten Bin-
dung an die Index-Notierung am ehesten entspre-
chenden Index.   

8.3   Die in der Vertragsbestätigung aufgeführten Preise für 
den Basis-Arbeitspreisanteil und für den Grundpreis 
sowie für den ggf. vereinbarten Aufschlag enthalten 
den sonstigen Aufwand für die Energiebeschaffung 
und die Vertriebskosten, die Konzessionsabgabe sowie 
die Entgelte für die Netznutzung. Ferner sind die Ent-
gelte für den Messstellenbetrieb mit einem intelligen-
ten Messsystem (iMS) gemäß Messstellenbetriebsge-
setz (MsbG) und die Mehrbelastungen aus der KWKG- 
und der Offshore-Netzumlage nach § 12 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Finanzierung der Energiewende im 
Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Erhe-
bung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz – 
EnFG), den Aufschlag für besondere Netznutzung, der 
sich aus der nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltver-
ordnung (StromNEV) erhobenen Umlage und dem ge-
mäß Beschluss der Bundesnetzagentur BK8-24-0001-
A vom 28.08.2024 erhobenen Aufschlag für besondere 
einspeiseseitige Netznutzung zusammensetzt, die 
Stromsteuer (Regelsatz) sowie die Umsatzsteuer ent-
halten. 

8.4   Ist zwischen dem Lieferanten und dem Kunden eine 
Preisgarantie während eines bestimmten Zeitraums 
vereinbart, so findet während der Dauer der Garantie 
Ziffer 8.5 und 8.6 auf die garantierten Preisbestand-
teile keine Anwendung. Auch während der Dauer einer 
Preisgarantie gelten Ziffer 8.5 bis 8.7 jedoch für die 
Preisbestandteile, die nicht Gegenstand der vereinbar-
ten Preisgarantie sind. 

8.5   Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im 
Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Aus-
übung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde 
kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich über-
prüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestim-
mung sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu 
berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 
8.2 maßgeblich sind. Der Lieferant ist bei Kostenstei-
gerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflich-
tet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preis-
ermittlung ist der Lieferant verpflichtet, eine Saldie-
rung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
vorzunehmen. Der Lieferant nimmt mindestens alle 
zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung 
vor. Art, Umfang und Zeitpunkt einer Preisänderung 
werden so bestimmt, dass Kostensenkungen nach 
denselben Maßstäben Rechnung getragen wird wie 
Kostenerhöhungen, insbesondere Kostensenkungen 
nicht später weitergegeben werden als Kostensteige-
rungen. 

8.6   Änderungen der Preise nach Ziffer 8.5 erfolgen jeweils 
zum Monatsersten und werden dem Kunden spätes-
tens 1 Monat vor der beabsichtigten Änderung in Text-
form mitgeteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten 
Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpas-
sung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Liefe-
ranten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8.7   Ziffern 8.5 und 8.6 gelten entsprechend, falls die Be-
schaffung, Erzeugung, Lieferung, Verteilung, das In-
verkehrbringen oder der Verbrauch von Strom nach 
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, all-
gemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgel-
der o.ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Ein-
fluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen hat. Dasselbe gilt, falls sich die 
Höhe einer weitergegebenen Steuer, Abgabe oder 
sonstigen hoheitlichen Belastung ändert oder eine 
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weitergegebene Steuer, Abgabe oder sonstige hoheit-
liche Belastung entfällt. 

8.8   Abweichend von Ziffern 8.4 bis 8.7 bedarf es bei un-
veränderter Weitergabe von umsatzsteuerlichen 
Mehr- oder Minderbelastungen gemäß dem Umsatz-
steuergesetz sowie bei unveränderter Weitergabe von 
Minderbelastungen aufgrund einer Absenkung des 
Saldos der Kalkulationsbestandteile Offshore-Netzum-
lage sowie der Offshore-Netzumlage nach § 12 Abs. 1 
EnFG, Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV keiner ge-
sonderten Unterrichtung des Kunden hierüber; ein 
Sonderkündigungsrecht entsteht in diesem Fall nicht 
(§ 41 Abs. 6 EnWG). 

9 Messstellenbetrieb 

9.1   Erfolgt der Messstellenbetrieb mit dem intelligenten 
Messsystem beim Kunden durch den grundzuständi-
gen Messstellenbetreiber i. S. d. § 3 MsbG, entfällt das 
Erfordernis eines separaten (Messstellen-)Vertrags 
zwischen Kunde (Anschlussnutzer/Anschlussnehmer) 
und Messstellenbetreiber gem. § 9 Abs. 2 MsbG. Die 
Abrechnung der Kosten für den Messstellenbetrieb er-
folgt in diesem Fall über den Lieferanten (kombinierter 
Vertrag). 

9.2   Wird der Messstellenbetrieb mit dem intelligenten 
Messsystem beim Kunden durch einen dritten Mess-
stellenbetreiber i. S. d. § 5 MsbG durchgeführt, erfolgt 
keine gemeinsame Abrechnung von Messstellenbe-
trieb und Energielieferung. Die Abwicklung des Mess-
stellenbetriebs – inkl. der Abrechnung und Zahlung 
der Messentgelte – erfolgt in diesen Fällen unmittelbar 
zwischen Kunde und Messstellenbetreiber auf Grund-
lage des zwischen dem Kunden und dem Messstellen-
betreiber separat geschlossenen Messstellenvertrags. 
Das in den Preisen gemäß Ziffer 8.3 enthaltene Entgelt 
für eine intelligente Messeinrichtung und den Mess-
stellenbetrieb wird dem Kunden in der Energieabrech-
nung gutgeschrieben. 

10 Abrechnung und Bonus 

10.1 Der Stromverbrauch des Kunden wird monatlich ab-
gerechnet.  

10.2 Der Kunde hat Anspruch auf eine unentgeltliche elekt-
ronische Übermittlung der Abrechnungen oder Ab-
rechnungsinformationen sowie eine unentgeltliche 
jährliche Übermittlung in Papierform. Da über das in-
telligente Messsystem eine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten erfolgt, werden Abrechnungsinformati-
onen über das Online-Kundenportal des Lieferanten 
monatlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

10.3 Der Kunde erhält von dem Lieferanten die monatliche 
Verbrauchsabrechnung spätestens drei Wochen nach 
Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine 
Abschlussrechnung spätestens 6 Wochen nach Been-
digung des Lieferverhältnisses  mit dem tatsächlichen 
Stromverbrauch im abzurechnenden Zeitraum sowie 
Angaben zur tatsächlichen Ermittlung des Zählerstan-
des.  

10.4 Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben des Kun-
den, ist dieses binnen zwei Wochen zu erstatten oder 
vollständig mit der nächsten monatlichen Ver-
brauchsabrechnung zu verrechnen. Guthaben aus ei-
ner Abschlussrechnung sind binnen zwei Wochen aus-
zuzahlen. 

10.5 Die Rechnungen werden zu dem vom Lieferanten in 
der Rechnung angegeben Zeitpunkt, frühestens je-
doch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauffor-
derung beim Kunden zur Zahlung fällig. Einwände ge-
gen Rechnungen und den Berechnungsgrundlagen be-
rechtigen den Kunden zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 

Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie 
der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung 
der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des 
Messgeräts festgestellt ist. § 315 BGB bleibt unbe-
rührt. 

10.6 Ist mit dem Kunden ein einmaliger Bonus für den Ab-
schluss des Vertrags vereinbart, berücksichtigt der 
Lieferant den Bonus in der auf das Ende des ersten 
Vertragsjahres folgenden Abrechnung. Wird der 
Kunde bereits zu den Bedingungen dieses Vertrages 
beliefert, erhält er den Bonus wie vereinbart auch 
dann, wenn er den Vertrag während der Erstvertrags-
laufzeit wegen einer Änderung der Preise oder Ver-
tragsbedingungen kündigt. Endet der Vertrag, bevor 
die Erstvertragslaufzeit abgelaufen ist, aus anderen 
Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, er-
hält der Kunde keinen Bonus. 

11 Zahlung, Verzug 

11.1 Sämtliche Rechnungen und Abschlagforderungen sind 
vom Kunden entweder im Wege des SEPA-Lastschrift-
verfahrens oder per Banküberweisung zu begleichen. 

11.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Be-
trag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnen. Diese Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht überschreiten.  

11.3 Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt es unbenom-
men, den Nachweis dafür zu führen, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder nur wesentlich niedriger als die 
Pauschale entstanden ist. 

11.4 Der Kunde hat dem Lieferanten die Kosten zu erset-
zen, die durch eine nicht eingelöste oder zurückge-
reichte Lastschrift bzw. Überweisung entstehen, es sei 
denn, der Kunde hat nachweislich die gebotene Sorg-
falt beachtet oder der Schaden wäre auch bei Beach-
tung dieser Sorgfalt entstanden. 

12 Übertragung von Rechten und Pflichten 

12.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu 
übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn 
der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen 
nach der Mitteilung in Textform über die Übertragung 
der Rechte und Pflichten in Textform widerspricht. Auf 
diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.  

12.2 Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit 
die Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen 
Dritten in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
des Lieferanten geschieht. 

12.3 Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten durch den 
Kunden bedarf der Zustimmung in Textform durch den 
Lieferanten.   

13 Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 

13.1 Darf der Lieferant nach den Umständen des Einzelfalls 
davon ausgehen, dass der Kunde seiner Zahlungs-
pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist er 
berechtigt, für den Verbrauch eines Abrechnungszeit-
raums, Vorauszahlungen vom Kunden zu verlangen.  
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13.2 Über das Verlangen einer Vorauszahlung wird der Lie-
ferant den Kunden klar und verständlich informieren 
und ihm dabei den Beginn, die Höhe und die Gründe 
der Vorauszahlung mitteilen sowie die Voraussetzun-
gen für ihren Wegfall angeben. 

13.3 Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des Kunden in dem im Zeitpunkt des Vo-
rauszahlungsverlangens zuletzt abgerechneten Monat 
oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden, sowie nach dem mengengewich-
teten durchschnittlichen Verbrauchspreis und dem an-
teiligen Grundpreis des Kunden in dem im Zeitpunkt 
des Vorauszahlungsverlangens zuletzt abgerechneten 
Monat. Wenn der Kunde gegenüber dem Lieferanten 
glaubhaft macht, dass sein Verbrauch oder der dyna-
mische Spotmarktpreis im Vorauszahlungszeitraum 
erheblich geringer ist, wird der Lieferant dies ange-
messen berücksichtigen.  

13.4 Statt der Vorauszahlung kann der Lieferant beim Kun-
den auch einen Bargeld- oder Chipkarten-Zähler oder 
sonstige vergleichbare Vorkassesysteme einrichten. 

13.5 Will der Kunde keine Vorauszahlung leisten oder ist er 
hierzu nicht in der Lage, wird der Lieferant in ange-
messener Höhe Sicherheiten verlangen. Barsicherhei-
ten werden nach dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 BGB verzinst. 

13.6 Befindet sich der Kunde in Verzug und kommt er auch 
nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüg-
lich seinen Zahlungsverpflichtungen nach, behält sich 
der Lieferant vor, die Sicherheit zu verwerten. Hierauf 
wird der Kunde in der Zahlungsaufforderung hinge-
wiesen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren 
gehen zu Lasten des Kunden.  

13.7 Der Lieferant verpflichtet sich, die Sicherheit unver-
züglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden darf. 

14 Unterbrechung der Versorgung 

14.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Stromversorgung 
ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dem Vertrag 
einschließlich dieser allgemeinen Stromlieferbedin-
gungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwi-
derhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
den Gebrauch von Strom unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern. 

14.2 Bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die Stromver-
sorgung 4 Wochen nach Androhung unterbrechen zu 
lassen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-
chung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Der Kunde kann Gründe für eine Unver-
hältnismäßigkeit der Unterbrechung, auf folgende 
Kontaktadresse in Textform mitteilen: [unverhältnis-
mäßig@muster-nwp.de], Die Verhältnismäßigkeit ei-
ner Unterbrechung ist insbesondere dann nicht ge-
wahrt, wenn eine besondere Schutzbedürftigkeit des 
Kunden oder eines Mitglieds seines Haushalts besteht. 
Eine besondere Schutzbedürftigkeit besteht insbeson-
dere dann, wenn infolge einer Unterbrechung auf-
grund persönlicher, insbesondere gesundheitlicher 
oder altersbedingter, Gegebenheiten eine konkrete 
Gefahr für Leib oder Leben der dadurch betroffene zu 
besorgen ist. Diese Gefahr ist auf Verlangen des Lie-
feranten glaubhaft zu machen. Wegen Zahlungsver-
zuges darf der Lieferant eine Unterbrechung der 
Stromversorgung unter den vorgenannten Vorrauset-
zungen nur dann durchführen lassen, wenn der Kunde 

nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsver-
pflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch 
auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Ab-
schlags- oder Vorauszahlung oder einem Sechstel des 
voraussichtlichen Betrages des Jahresrechnung, min-
destens aber mit 100,00 Euro in Verzug ist. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrages bleiben diejenigen 
nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begrün-
det beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen dem Kunden und dem Lieferanten noch nicht 
fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preisanpassung des Liefe-
ranten resultieren. Zudem bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die im Zeitpunkt der Andro-
hung der Unterbrechung bereits Gegenstand eines bei 
der Schlichtungsstelle nach § 111b Abs. 1 EnWG an-
hängigen Verfahrens der außergerichtlichen Streitbei-
legung ist.  

14.3 Der Kunde wird vier Wochen vor einer geplanten Ver-
sorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung in geeig-
neter Weise deutlich und leicht verständlich über Mög-
lichkeiten zur Vermeidung der Versorgungsunterbre-
chung informiert, die für ihn keine Mehrkosten verur-
sachen.  

14.4 Der Beginn der Unterbrechung der Stromversorgung 
ist dem Kunden acht Werktage im Voraus anzukündi-
gen. 

14.5 Der Lieferant hat die Stromversorgung unverzüglich 
wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre 
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Be-
lieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer 
Kosten ist dem Kunden jederzeit gestattet. 

15 Vertragsstrafe 

15.1 Verbraucht der Kunde Strom unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der 
Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. 
Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage ei-
ner täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem All-
gemeinen Tarif des örtlichen Grundversorgers zu be-
rechnen. 

15.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Ver-
pflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das 
Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem geltenden Basis-Ar-
beitspreisanteil zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Die 
Vertragsstrafe darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 

15.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Be-
ginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann 
die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung vor-
stehender Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeit-
raum, der längstens sechs Monate betragen darf, er-
hoben werden. 

16 Änderung der Allgemeinen Stromlieferbedingun-
gen 



 

5 
 

16.1 Diese Allgemeinen Stromlieferbedingungen können 
wegen einer Änderung der einschlägigen Gesetze und 
Rechtsvorschriften, auf der die einzelnen Regelungen 
beruhen oder wegen einer Änderung der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung mit Auswirkung auf die 
Rechtmäßigkeit einzelner Regelungen geändert wer-
den. Eine Änderung zum Nachteil des Kunden ist nur 
zulässig, soweit dies aufgrund der Änderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen erforderlich ist.  

16.2 Eine solche Vertragsanpassung wird der Lieferant dem 
Kunden mit einer Frist von mindestens sechs Wochen 
vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-
teilen. Der Kunde kann der Vertragsanpassung bis 
zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens widersprechen. 
Außerdem hat der Kunde in diesem Fall das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist auf den Zeitpunkt 
des geplanten Wirksamwerdens der Vertragsanpas-
sung zu kündigen.  

16.3 Erhebt der Kunde bis zum Wirksamwerden der Ver-
tragsanpassung keinen Widerspruch und kündigt er 
auch den Vertrag nicht, gilt die mitgeteilte Vertragsan-
passung als genehmigt. Auf die Folgen eines unter-
bliebenen Widerspruchs und einer unterbliebenen 
Kündigung wird der Lieferant den Kunden bei Be-
kanntgabe der geplanten Vertragsanpassung geson-
dert hinweisen. 

16.4 Widerspricht der Kunde der geplanten Vertragsanpas-
sung rechtzeitig, werden die geplanten Änderungen 
nicht Vertragsbestandteil. Das Recht des Lieferanten, 
den Vertrag aus wichtigem Grund nach § 314 BGB zu 
kündigen, bleibt davon unberührt.  

17 Haftung 

17.1 Der Lieferant haftet bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, auch seiner Erfüllungsgehilfen, nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei fahrläs-
sig verursachten Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig 
verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet der 
Lieferant, auch für seine Erfüllungsgehilfen, nur bei 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, je-
doch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren oder vertragstypischen Schä-
den. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die 
den Vertrag prägen und auf deren Erfüllung der Kunde 
vertrauen darf. Die Haftung nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes 
bleibt unberührt. 

17.2 Bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in der 
Stromversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzan-
schlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes 
handelt, der Lieferant von der Leistungspflicht befreit. 
Hieraus resultierende Ansprüche des Kunden sind un-
mittelbar gegenüber dem Netzbetreiber bzw. dem 
Messstellenbetreiber geltend zu machen. Satz 1 gilt 
nicht, soweit der Lieferant die Störung zu vertreten 
hat. Der Lieferant ist verpflichtet, auf Nachfrage des 
Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung durch den Netzbetreiber zusammenhän-
gende Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können. 

18 Vertragspartner 
Vertragspartner des Kunden ist die Stadtwerke Bad Nau-
heim GmbH, Hohe Straße 14-18, 61231 Bad Nauheim, 
Amtsgericht Friedberg (Hessen), HRB 5458, Ust.-ID.-Nr.: 
DE217305649. 

19 Schlussbestimmungen 
Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Vereinba-
rungen bestehen nicht. 

20 Beschwerden, Streitbeilegung und Verbraucher-
Service 

20.1 Für Beschwerden zum Vertragsschluss oder zur Qua-
lität von Leistungen des Lieferanten, kann der Kunde 
sich an folgende Stelle wenden:  

20.2 Servicestelle des Lieferanten 
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH, Kundenzentrum, 
Hohe Straße 14-18, 61231 Bad Nauheim, per Telefon 
unter +49 6032/807-888 oder per E-Mail an  
kundenzentrum@stadtwerke-bad-nauheim.de 

20.3 Der Lieferant wir die Beanstandung des Kunden bin-
nen einer Frist von 4 Wochen beantworten. 

20.4 Kann zwischen Kunde und Lieferant keine zufrieden-
stellende Einigung erzielt werden, ist die Schlich-
tungsstelle Energie für Verbraucher der richtige An-
sprechpartner. Diese arbeitet unabhängig, neutral, 
unbürokratisch und für den Verbraucher kostenfrei. 
Die Anschrift lautet: 
Schlichtungsstelle Energie eV 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
info@schlichtungsstelle-energie.de  

20.5 Der Kunde kann sich zudem beim Verbraucherser-
vice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas über seine Rechte informieren. 
Die Anschrift lautet: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas 
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 
info@bnetza.de 

20.6 Die Europäische Kommission stellt zudem eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die 
Sie unter https://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/main/?event=main.home2.show finden. Ver-
braucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die 
Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträ-
gen oder Online-Dienstleistungsverträgen zu nutzen. 

21 Widerrufsrecht 

21.1 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlus-
ses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns:  
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH 
Hohe Straße 14-18 
61231 Bad Nauheim 
Tel: 06032/807-888 
Fax: 06032/807-105 
E-Mail: kundenzentrum@stadtwerke-bad-nauheim.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufs-
formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

21.2 Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung, als die von uns ange-
botene, günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
mailto:info@bnetza.de
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werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Lieferung von Strom 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Leis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Ver-
trag vorgesehenen Leistungen entspricht.  

 

 

 
 

 

Muster-Widerrufsformular 

An die 

Stadtwerke Bad Nauheim GmbH 
Hohe Straße 14-18 
61231 Bad Nauheim 
Tel: 06032/807-888 
Fax: 06032/807-105 
E-Mail: kundenzentrum@stadtwerke-bad-nauheim.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung der 
folgenden Ware:  

bestellt am: 

erhalten am: 

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 

Unterschrift des/der Verbraucher(s): 

Datum: 

(*) unzutreffendes streichen 


